
FAQ zur Wiedereingliederung 
 

 Welcher zeitliche Umfang gilt als eine länger andauernde Erkrankung? 
A: vier Wochen, ggf. kürzer je nach Erkrankung  
 

 Muss ich meine Diagnose/n nennen? 
A: Nein, dies kann nicht gefordert werden – auf keinen Fall Einzelheiten 
nennen 
 

 Wird eine WE auch bei chronischen Erkrankungen (auch erneut) genehmigt? 
A: Ja, Beispiel Rheumaschübe 
 

 Muss die Dauer der WE besonders begründet werden? 
A: Nein, die Vorgabe des Arztes ist entscheidend 
 

 Kann die WE auch in mehreren Etappen beantragt werden? 
A: Ja, wenn der Arzt die Prognose für eine erfolgreiche WE nicht über den 
gesamten Zeitraum stellen kann 
 

 Muss es eine WE in Stufen erfolgen? 
A: Stufen sind sinnvoll, um das ursprüngliche Arbeitsmaß wieder zu 
erreichen 
 

 Welche Anforderungen sind an die ärztliche Bescheinigung zur WE zu stellen? 
A: Zeitplan der WE mit Wochenstundenumfang und Prognose, zusätzliche 
Anforderungen an die WE können angegeben werden: zeitliche Lage des 
Unterrichtseinsatzes, Konferenzteilnahme, Vertretungsunterricht, Umfang 
außerunterrichtlicher Aufgaben, Teilnahme an Klassenfahrten etc. 
 

 Die Verlängerung der WE über 6 Monate hinaus ist nur mit einer amtsärztlichen 
Untersuchung möglich. Wird mit dem Untersuchungsauftrag an den Amtsarzt 
gleichzeitig die Überprüfung der Dienstfähigkeit verknüpft?  
A: Untersuchungsaufträge sind im Hinblick auf die konkrete Fragestellung 
zu formulieren 
  

 Was muss bei einer WE zudem beachtet werden? 
A: Keine Mehrarbeit, eine einvernehmliche Reduzierung aller 
Zusatzaufgaben und außerunterrichtlichen Verpflichtungen 
 

 Welche Folgen hat eine erneute Erkrankung innerhalb einer WE? 
A: Keine, soweit es sich um eine kurzfristige, andere Erkrankung handelt, 
bei längeren Fehlzeiten gilt die Wiedereingliederung als gescheitert  
 

 Kann das für die WE vereinbarte Wochenstundenmaß noch durch meine 
persönlichen Ermäßigungstatbestände verringert werden? 
(AE 55, AE 60, Regelermäßigung und Zusatzermäßigung für SB) 
A: Nein 
 

 Kann die Dienststelle einen  Antrag auf WE ablehnen? 
A: Bei missverständlichen oder unvollständigen Anträgen kann es zu 
Nachfragen kommen. 
 


